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Festsetzungen 

01. Art der baullchen Nutzung 

@ c.;mtronomie. Seminar. Wohnen 

. . . . . ... 

0~. Maß de, baullchan Nutzung 

GR 350 

WH 6.25 

480.00 NN 

Anmhl der Wohnungen 

Sondergebiel mit der Zweckbestimmung Gastronomie. 
Seminar. Wohnen 

zulässig sind 
gemisc:hl genut,te Gebäude mit Räumen für Gmtronom1e. 
Sem1nm. Wohnr.n 
+ dazugehörige 
Lugergnböude 
r erram:munlagen 
Garagon 
Fahrwege 
rußwege 
fußgöngerstege 
Einfriedungen 
Werbeanlagen 

Umgremung von Flächen mit Nutzungsbes<:hrönkung. hier: 
nur Garagen und Lagergebäude zulfüsig. 

Grundfläche gern. Planeintrag in Quadratmetern als Höchst• 
rnoß.1.B. 3~ m7 
für Terrassen ist eine zu~ätzlichP. Grundtlör.he von 100 rn2 wlös
sig. 
Durch Anlagen im Sinne des§ 19(4) BouNVO 1st eine ÜherKhrei
tung der 1ulössigen Grundfläche um mehr als !,O % wlässig, 
maximal jedoc:h bis zu einer Grundflächenzahl von 0.8. 
Hinweise: 
Bei der l:rrnittlung de~ Summenmaßes dm Grundfläche noch 
§ 19(4) BauNVO sind neben der Grundfläche noch§ 19(2) 
BauNVO auch die Grundflöchen von Garagen und Stellplötzen 
mit ihren Zufahrten, Nebenonlogen im Sinne de~ § 14 BouNVO 
und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche. 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. rnitw· 
rechnen. 
Als anteilige Grundstücksflöche gilt die Fläche außerhalb der 
Umgrenzung von FlöchP.n für Maßnnhrnen zum Schutz. wr rtle· 
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft . 

Wandhöhe gern. Plcmeintrog in Meiern als Höchstmnß. L.B. 
6.25 m 
Die Wandhöhe ist das Muß der Sc:hnittlinie 1wischen Oherkunle 
tertigem rußhoden im frdgeschoss und Oberkante Dachdn 
d:ung/ Attika/, c.;eländer von Bolkoncrn und Dar.hlerrmsen. 
gemessen an der Außenseite der lraufse1tige11 Außenwand . 
Hinweis: 
Der ~egriff der „ Wandhöhe" gern. Festsetzung ist nicht iden· 
lisch mit dem Begriff der „Wcmdhöhe" gern. Art f,(412 BoyBO. 

Oberkante fertiger fußboden ,m rrdgescho~s gern Plonei11lrag 
In Mel1:1rn übm Norrnalnullhotie (NN/ al~ Höchstmaß. hie, 
480.00 NN . 

Gebäude sind bis 'lJ cm über Geldnde konstruktiv ~o ,u 1-1e~ta1-
ter1. dass In der rlöche nblließendm Slarkregen nicht eindrin
g<➔n kann (u .o. Keller wasserdicht und ouftrieh~sic:her. Licht 
sc:häc:hle- unrl Gröben, 7ugänge. lnstallationsdurr.hführung~n). 

rnaximol I Wohnung zulfüsig 



03. Baugrenien 

Übr.rschreilung Bciugrenzcn 

Baugmr1Ler1 

lerrassen ~ind bis zu der max. testge5elzlen Gnmdflöche mich 
nußert,alb der Bougren,1:m zulässig. n,c:hf jedoch in H6chen für 
Mc1ßnohmen 1u l:rt1all. Pflege und [ntwic:ldung von Nutur unci 
Land~choff _ 



CM. Garagen/ Steftplähe/ Nebenanlagen 

Garagen/ Nebenonlogen 

Gmtcmhäusch0.n/ Umldel(fokabine 

SfeflpläfLe 

s tellplot7bedar1 

05. Verkehnftöchen 

• 
F 

A 

(;uragen 1m Sinne df'~ § 12 BauNVO und untergeordmite Ne
benanlagen und [inric:htungen 1m Sinne de~ § 14 BauNVO sind 
nw innerhalb der Baugrcmen zulössig. 

Nebenanlugen mit der Zweckbestimmung Gartenhäuschen/ 
Urnkleidclmbine sind auch außcrhulb der Baugren1en zulässig. 
JP.c1och jeweils nu1 einmal und nur h1s LU den nachfolgend Lle
schriebenen Grundflächen 
Gartenhäuschen: 10 m2 
Umklcidekubinen: !i rn2 

offene Stellplötze sind nur out der Verkehrstlöche mit der be
sonderen Zweckbestimmung „ParkplotL" zulässig. 

2 Stellplötze pro Wohnung. 
für sonstige Nutzungen ist der Slellplatzbedurl noch § 20 der 
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die luhl der notwendigon Stellplötze (GaStellV vorn 
30.11.199~ i.d.F. vom 0/ .08.2018) gern. dortiger Anlage zu ermit 
teln und nochwwe1snn. 

S tmßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflöche mit besonderer Zweckbestimmung 

7weckbestimmung ParkplulL 

Zweckbestimmung f-ußweg/ Jreppenwr.g 

Zwoc:kbeslimmung privater Anliegertnhrweg 



CM. Flöchen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden. Natur und Landschaft 

Maßnahmen II] 

Mnßnahmen [?] 

0 
Au~gleichstlöchen/ Ökoko11to 

07. SonsHge Festsetzungen 

----................... 
Ab~lancisflöct1en 

UmgrenLUng von Hächen für Maßnahmen wm Sc:hulL. zur Pfle 
ge und zur Entwicklung von Natur und I cmd~chatt mit Moß
nahmengebol 

frhCJII des Laubwaldrests durch Pflege und Entwicklung der 
bestehenden Gehölze. 
[rsotz von abgestorbenen oder stark ge~c:hädigten c ;ehölzen 

gern Grünordr,,mg Moßnohmen 1 

E:rsotzpflanwngen boubedingt gerodeter l mibwoldflöchen 

und Wieder~ntwick:lung einer Rodenllora Anschlieliemi t'flege 
und Entwicklung der I rnJbwaldtlöc:tit:i . Ersot7 von abgestorbe
nP-n oder stark geschöd1gte11 Gehöl1cm gern Grünordnung 
Mnßnuhrnen 7. 

l:rsotzptlcmwngen gem. Grünord11ung Maßnahmen ? 
AnLohl und Slanciort lur Baumpllur1wngnn sind durch Pluruei 
ch1:1n testgesetzt . Stanclortabwc1c:tnmgen bis 1lJ 2.0 m ~1nd LU· 

lfüsiy. 

Der fingritt in Natw und Landschott wird mit 1280 WP Ökopunk 
ten vom Ökokonto ID 200293 der Hurnummei 1886. C,emeindo 
und Gemmkung Söchtenau abgebucht und ausgegltchen. 

Grenze des Gettuny~bereic:hes 

Ahgmnwr Ig llnterschiedlk: her Lands, hollsflöchP-n 

r~ gellen die gr.selLlichen Ab5tandtlöc:hen des Art. 6 BuyRO . 



Grünordnung 

Mnßnohrnen 1 

Moßnuhmen -; 

Neu- und Noct1pflam1mgen 

Gefällte Bäume (nltersbedingt) sind durch Neupllamungen 
der gleichen Art am gleichen Stcmdort bzw in unmittelbmer 
Nahe out dem Grund~lück innerhalb eines Jnhres LU ersetien. 

Der Eingriff in den biutopkartinrten Gehöltbe~lond ,~t out 
derselben Humummer 4809 /16 im Verhältnis 1 : 1 auszuglei 
chen. 
Die obere Reihr. mn PorkplalL i~I wiedm neu mit folgenden 
heimrsr:hen Arten 111 beptlanrnn: 
Ouercu~ robur Stiel-Eiche 
1-uQus sylvolic a ~ol-Buchc 
Ac:e, pseudoplofanus Berg Ahorn 

Der darunterliegende Hang ist wie folgt ,u beptlanrnn: 
Corylus ove/lano Haselnuss 
Cornus mns 
Molus sylvcslris 
Acm compestm 
rrun11s padus 
Sorbus ouc:uparia 
/\melonct1ier ovolis 

Kornelkirschr. 
Hol1 -Aptel 
reld Ahorn 
Trauben -Kirsche 
Vogelbeere 
Gewöhnliche f-elsenbirne 

Be, Neupflanzungen von Gehölzen sind ousschließlic:h 
Arten der folgenden Artenliste LUlässig: 

~ 1, Wuch~ordn\.llli,1 
Ac:e, pseudoplotanus 
f ow1s sylvaticn 
Qucrc:us robur 
l//m11s 9/ob10 

fil;wme 11. und l!I. Wuchsordnun_g 

ßerg-Atiorn 
Rot Buc:he 
Stiel-Eiche 
Berg-Ulme 

Ace, campesfre Feld-Ahorn 
Ainus glulrnmo Sc:hwarz-[r1e 
Ainus incano Grau-Erle 
Moll1s ~y/vestris Holzapfel 
r'mnu.\ padus Trauben-Kirsche 
Sorbus rn1c:11paria Eberesche 

StrguchgehQlzpflonzung 
Am1-J/cmchier ovolis 
Comu~ mos 
Cory/us avc~llcmo 
1 onic era ,cy/o~leum 
Roso c:anina 
Saml)t)CUS n,grn 
Sa/i,c purµwea 

r elscnbirne 
Kornelkirsche 
Haselnuss 
Rote Heckenkirsche 
Hunds -~me 
Schwarzer Holuncler 
1-'urpur Weide 

Fristset1Ung Pflon,ungen Die Gehöl7pfla11zungen auf den Grundstücken sind spätm 
tem in der auf die rerttgstellung der Gebäude folgenden 
Ptlan,periode durchzutühren. Etwaige Au~fälle sind sµöles 
tens ,n der näch,;te11 Pflamperiode nac.hzuµllanzen . 

Düngemittel und Pflmuenschutzmitlel Auf ullen Pfloruflöche ist jeglicher fimutz von Diin~emittel 
u11d Pestiziden untersagl. 

5ct1ulL vor Wildverbiss Die Anpflanzungen ~ind gegen Wildverbiss LU schüt1e11. 

Arlenschutzrnußnahmnn (Abbrur:til Ahmbrechenrle c.;ebäurlr. oder Gehöudeleile (hrn Umbau) 

sind vor Abriss von P.iner fachkundigen Pomm out dm Vor
kommen von rledermüusen Reptilien und geböudebcwoh
nende P.tHoµöischP. Vo~elarten 111 unfersur:hcm. Das f=rgc~bni~ 
1<;t ru dokumentieren Sol1fe11 Fledmmöuse festgmlellt werclen, 
ist dm weiterr. Vur~ehen mit der Untr.rm, Nall1r~d1ulLbehörde 
abzustimmen . 



ArtemchutzmoHnohmen (Rodur,gen) 

Purk- unci Stellplöt7P.. /ufuhrten. We!-Je 
und ebenerdige r errm~r.nflöchen 

!JachbP.~_1,ü,,ung rlm:hdöcher 

Bclr.11clltungmnlo!Jen 

Rudungmrbeilen dürfon nur in dnr leit vom 1. Oktober bis 
?H. Februar durchgeführt werden . 
Vor der Rodung sind die m fullenden Böume auf Höt1lenquart,e
re zu untersuchen. üm Ergebnis i~t zu dokumentieren. Sollten ge 
~chüt?te fiere testgP.stellt wercfon oder sind Rodungen oußerhnlb 
des genannten Zeitrmirm gepinnt. ist das wr.itere Vorgr.hm1 mit 
der Unieren Noturschllt1behörde nbzu~limmrm. 

Prnk und StellplütLe. Zutnt11ter1. Wegr. urid ebenmdi!,!e 
Terrmmnflächen ~ind mit wm~erc.Jurchln~~igen Deckr.n oc.Jer 
Belägen ,u befestigen. 

Flnc:t,dächer ~inc.J zu begrünen. Empfohlen wird ,iine E.dem,v 
br.grunung mit Moosen. Crüsern und Frnnen . 

1-ür Aulfonbeleucht1Jngen sind 1mektentre1111dliche Leuc:hlrnillel 
ohne UV-Anteil und ohne Streuwirkung zu verwenden (gern. 
Art . l la BayNntSchC) 0ie Leuchten sind so aum,richten. <ims 
rnmchließlic:h die Hauwmke/ Belrif,h~tläct1e l)P,leuchtel wirc1 
und eir,e Belm1chtung ongreniender c;etiölLbestönde und 
Crünflöchen ousgmc hlossen wird . 

nicht iibmt.mute Flöc:hen (frrnflnct,en) nie privaten 1-reillöchen sirid als Grntenllöchen cm.wiegen 1mc.J 
mif he1mi~chen. stcmdo1tgerP.d1ten Gehölzen gern obiger AT 
tenlinsten 7lJ bepflamr.n. 

Hinweis 
Nachweis Criinorc.Jnuno 

Örtliche Bauvorschriften 

l)fü:her 

( ) 

Zwerchhäuser 

Im Rnu1Jenehm1gu11g~vertnhrer1~/ Cenetm1i1,Jung\lre1slellung~ 
vertahrrn ist die Rcriic:bichtigung der griinordnerischon Vor 

schritten in den Plänet1 oder üher ergänzende Unterlagen 
durch eImm quolitinerten Freilläc:hengestolt11ngsµlan nnduu
wciisen . Der Freiflöcheni::wstollungsplcmung ist dor Unieren No 
turschutzbchörde/ Landmlsamt Rosenheim zur Abstimmung 
vom,te!,len. 

nur Sntteldoch 11Jlfü~ig. 
Dachnc1gu11gen: Sattetdöchcr 12°-27° 

Sntleldächor sind nur m,t Vordächern und nur mit ziegelro 
tcn uc.Jer rotbraunen Dac:hzie1,Jeln oder Dachsteineri zulös 
sig (auch bei treistehenden Grnugen und Nebenanlngen). 
First nur mittig über dem Gebäude und pmnllel zur Gebüu
delöngsse,te zulfüsig 
Vordäc:her Hauptgebäude: tmulseiftg 80 100 cm. giebelsei
tig 80-3(X) cm. 
Vordächer GnruyengeböucJe: troufseitiy 60- 100 c:m. gie 
bel~P.itig 60- 120 cm. 
Bei mdgeschoßigrm Anbauten. ungebauten Wintergärten. 
cmgebauten Terras~cmüberdachun!Jen und nngebauton Ga
ragen sind auch Pultdächer. begrünte Flachdächer und 
floc:hdächer m,t lerrassenbelug zulässiy. 

vorgeschrrebene fir~tr,ctltung 

Zwrnd1höuser sind mit Satteldach bei Dachneigungen über 70° 
(Hauptdach) zulässig. 
Die Breite des Zwerchhnuses darf 33 % der 1-ossudenlöngn r,icht 
überschreiten. Für mehrere Zwerchhöuser / Fasmde gilt das 
Summenmaß von max. 50 % der Fassodenlänge . 
Der Abslnnd des lwerchhausdachs zum hrst des Haupthauses 

muss m1nd. 0.25 m b~tru~en. 
Hinweis: 
Zwerc:hhäuser sind Dachaufbauten mit einem Giebel in der 
Flucht der Gebäudeaußenwand (.,Zwerchgiebel"j und senk
recht dnw Lum Hauptdach verlaufender Dachfläche. 
Als Bezugskonten gelten die Wandaußenkonten des lwerch
hauses. 



Getöndeverönderungen/ Stützmauern Veränderungen des natürlichen Gelöndeverlautes bei 
den Außenanlagen (Abgrabungen, Aufschüttungen 
bzw. Terrmsierungen mit Stützmauern) sind nur bis zu ei
ner Höhendifferenz von-/+ 75 cm gegenüber dem na 
türlichen bzw. bereits veröndertem Gelönde zulössig. 
nicht jedoch in Röchen für Maßnahmen zu Erhalt. Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landschaft "1" und „3". 
Abweichend zu vorhergehender Vorschrift sind Abgra
bungen, Aufschüttungen bzw. Terrassierungen mit Stüt1 
mauern in der f löchen tür Maßnahmen zu Erholt. Pflege 
und Entwicklung von Natur und Landsehort „2" bis -/+ 
250 cm zulössig. 
Gelöndeabgrobungen dürfen nicht mit anschließenden 
GelöndeauffOllungen kombiniert werden. 
Andere Geländeverönderungen sind ausnahmsweise 
zulässig. Die Geländeprofilierung ist dann in einem quali
fizierten freiflöcheng sfollungsplon anhand von Profil
schnitten darzustellen. 

MloQen ZUf Energiegewinnung SoiOl'energieanlagen sind nur ols unselbständige Anlage auf 
Döchem bis zu einem Röchenontoil von mux. 90 '.Ir. der jeweiH 
gen Dachflöche und nvr in rechleckigen Feldern zulässig. Ge 
rtulte Rönder sind unzulässig. Solorzenen und Sonnenkohektoren 
smc1 bÜndlg in biw. mit einem Amtend von max. 20 cm parallel 
und in gleicher Neigung wie die Dachtlöche anzuordnen. Sie 
di:Slen nicht über den First ragen. 

Werbeanlagen Werbeanlagen sind als freistehendo und geböudegebundeno 
Anlogen bis zu folgenden Größen zulössig: 
freistehende Anlogen: bis 3 m7 Ansichtsfläche 
geböudegebundene Anlogen: bis 3 m2 Ansichlsllöche 
Un1ulössig sind: 
bewegliche Lichtwerbung wie Lauf-. Blink- und Wechsel
leuchlwert>ung. S1Ch bewegende Werbeanlagen. Slcyboomor. 
Projf!klionen. Fremdwerbung 

l:inlriedungen Einfriedungen sind nur mit einer Höhe von ITIO)(. l , l m 
oh Gelöndeoberkante und m11 einer Bodenfreiheit von 
mind. 15 cm rul&sig. 
Entlang dei Seesfraße sind nur Hotzzöune (Bretter. senk
rechte I allen-. Stangen- und Slakelenzöune) zulöss.ig. 
An den sonstigen Grundstüchgronzen sind auch Mo 
schendrahtzöune möglich. 
Unwlössig sind: 
Mauem und Wände aller All wie Sichlbelonmouern. 
verputzte liogelmauern. Kunststein- und No1ul'\tein
mauern. Gabionenmauem. Mauem aus Drahkchotter 
köslen, geschlossene Holz- und Blechwände, Wönde 
aus Holz tcunstslofl -Verbundstolfen (WPC). 



Hinweise 

4f'ffl/l 6 

[ lr"1 f"L. 
" L---------22! 1 

... 

Landschaftsschutzgebiet 

Sr:hrnul1was~rn 

Niederschlngswasser 

be~tehende Grund~tiicbgrenm mit rlurnumrner 

Gemeindegrenze 

bestehm1des Gebäude mit Hnusnummcr 

abzubrechendes Gebäude 

zulässige Gebüude. beispielhaft 

hHslehende Gehölze 

Gartenfläche 

Wasserflüche 

Stroßenflächn 

bestehende Bösdiungen 

Höhensr.hichtlinien mit Höhennngube über Normalnull (NN) in 
Metern 

Biotop mit Kennzeichnung gern. Biotopkartierung des 8uyeri
sc:hen Landesamtes tür Umwelt 1.B. 8139-1148 „Simssec mit den 
umgebenden Rötuichtverlondungen" 

Horu-Fauna Hubitat-Gnbiet DE 8 r 39-371 "Simsseegebint" 

Der Planungsbereich befindet sich komplett innerhalb des 
1 andschottsschutzgebiete!> LSG-001 11.01 "SchutL des Sirnssees 
und seiner Umgebung". Für Vorhabon - auch für von der Ge
nehmigung freigestellte Vorhaben - innerhalb des I and!>chafts 
sc:hulLgebietes i~t eine l:rluubrn~ bei der Untore Natum:hut1be 
hörde. Landrotsamt Rosenheim 111 beantragen. 

Schmutzwusser 1st in die gemeiridlichen Schmutzwasserkanäle 
einzuleihrn (Ringkanalisution) 

Niederschlagswmser von Dnch- und Hofflächen ist nach Mö~
lichkeit (jber die belebte Bodenzone 111 versickern. Dabei sind 
die Niedersct1lagswasserfrei~tr.llunysvemrdnung (NWt-reiV vom 
01.10.2008) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einlei
ten von gesammeltem Niederschlagswasser 1n das Grundwas
ser (lRf-NGW vom 17.12.2008) zu beachten. 
Kunn dio flächenver,;ic:kerung oder das Anlegen von Mulden 
nus Platzgründen oder oufgrund der Topographie nicht verwirk 
liclit wmden, ist eine linientörmige Vers1ckrnung über Rigolen 
oder Sickmrohre amur.heben. 

Ist 0.inH Vmsidmung am Grundstück aulgrum1 der Boden oder 
Getälleverhältnis~c~ ~enerell nicht möglic:t1. i~f Niednrschlags 
wasser von üach- und Hoftlöchc!n i~I in den Simssee cirlluleiten. 
t-ine [inleitun~ ist beim Lm1dratsaml Rosenhnim Abi. Wns~er 
rcchl w beantm~en. 



Oberflöchm 1wasser 

Cennt11nigungsorfurdernis von 
Anlogen an Gewömm, 1 . Orrlnu11g 

Bouon am Lauhwoldresl 

Böden 

Grunrlwusser / Hangwasser 

tlauen om Hang 

1 cmdwirtschoflslypischc trnissioncn/ 
Immissionen 

Emissionen aus dem Bahnbetriet.J 

lrnrnissionen/ Em1ss1onen 

E:ntwössmurigsp/äne 

Bodendenkmäler 

Plangrundlogr. 

Autgrund der örtlichen Vmhciltnisse bmleht bei Strnkregenm 
eigrnssen die Gelohr von wild ubfließendem Obcrtlöchenwm 
ser fs liegt in dm Verantwortung des ßnuherrn. sich dagegen 
abw~1chern. 
b wird empfohlen, Keller in wmserdichtcr und auftnehssicherer 
Bauwei\e zu errichten und eine 1::lementnrversicherung ubzu
schließen. 

IJer Simw~e ist noch dem Bayerischen Wow~rgesetz (BnyWG) , 
Anluge 1. 1 frl . Nr. 77, ein Gewässr.r 1. Ordnung. 
Alle Anlagen, nuc:h tre1gmtellle ßmivorhaben und Qenehmi 
gungsfrei zu errichtende Anlu(.Jen. die näher als 60 rn zu Ge 
wö~sern 1 . Ordnung liegP.n. bedürfen r~iner Cenetimigung 
nar.h Art. 20 (1) BnyWG. Für diese Vorhnt>en ist e,rn-i wasser 
1ecnthc:he Genehmis..,ung brnrn Landratmml Rosenheim, Soch 
gebiet Wmserrechl. LU beantmgen. 

b wird empfohlen Wohngebäucfo rr1it einem Abstanrl unter 
20 m zum l uubwoldrest mit e1nm verstört.tcn lJachstuhlkori
,lrukhon c1u~Lutühmn. 

Gem Bodengutod1tuchlen IB Ot1in AZ 19 08-06 vorn 
27.08.?019 werdim Mullerbörlcn. Aulfüllungen, starke Hung
lehmsch1r.t1ten sowie durunlerficgende tertiöre Ablagerungen 
t~rwortet 

Gern. Bodengutachten IB Ohin A/ 19-08-06 vorn 27.08.?01 Y ist 
mit ~larlc.en Han~- und Schichlenwmserundrnng zu rechn~n. 

Der Planung~bereich befindet sich rm einer geologisch imtot.ii

len Hangkante!. Bougrunrl, Hung und Baustellen ~im.l enlspm 
chend fachgerecht zu ~tubilisieren und LLJSichcrn . 

Die Figentümer und Nutier dm Grundstückes habc~n die ortsiih 
liehe Bewirtschaftung jggt. auch an Sonn- und re1mto~en, 
sowie in den Nodilslunden) der angmnzenden, nordwestlich 
gelegenen landwirtschaftlichen Grundstücke und Anlagen und 
die dmnil verbunrlm1en Immissionen zu dulden. soweit sie nicht 
über dm irnrnissionsrechtlich /11läs~ige hinausgehen. l:s wird 
emptohlen. diese Duldungsverpftichtung nuch etwaigen ande 
ren Grundstücksnutzern (Mir.ter. f'äc.:htcr) aufzuerlegen und 
vertraglich zu üherlragen. 

Mil Emissionen uus dem Buhnbetricb aus der nuhegelegenen 
Rotmlinie München-Rosenheim-Sot1tiurg z.B I uft und Körper
~ch<JII. Abgom, 1-unkenflug. Abrieh 1.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Bee,nrtussung rlurc:h magnetische Felder etc. ist 1u 

rechnen. Ggt sind bauliche Sc:hulzmoAnnhrnen und 
Vorkehrungen zu treffen. 

Im luge der Objektplanung/ Baue,ngobe ist der SchallschulL 
spe1iell in Bezug auf die Bahnlinie München-SalzburQ und der 
Nachbarbebauung über ein Lörmschut7gulachtcn zu erbnn 
gen. ludern sind die l:missionen aus Gerüchen out die Aeplon 
le Wohnnutwng am Grundslür.k und die Nm:hbarbeb<Juung 
nachzuweisen. 

FntwösserungspJöne sind cJtJCh im Genehmigung,
lmisleltungsvmfuhren vorllJlegen 

Bodendenkmäler, die be, der Verwirklic:tiung von Vorhaben rn 
Tage kommen. unterliegen der Meldepflicht nach Artikel 8 
DenkmalschutzgeselL (DSchG) und sind dem Bayerischen Lan 
desomt für Denkmolµflege. Ableitung BodendenkmCllpflege. 
unverzüglic.:t1 bekannt zu geben_ 

Der Bebm1ur1gspton wurde entwidett out der Grundloge der 
digitalen fturkorfe (aus GIS exporlierl, erholten am 09.09.2019). 
Infolge der Umstellung der digitalen Flurkarte vom Gauß- K1ü
ger- Koordinatensystem auf dm UTM- Koordinatensystem kann 
es zu Unstimmigkeiten ,wischen den tatsächlichen Gremver
lä11fe11/ Geböudebeständen/ Landsd1artsbestä11den und den 
Planckmlellungen kommen. f-ür Unstimmi~keiten wird nicht ge
haftet. 
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Zeichnerischer Hinweis Systemschnitt Bebauungsplan Nr. 19 "Flscherstüberl 
Krottenmühl (2005) und Baugenehmigung Nr. BG-2009-52 (2009) 
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Präambel 

Die Gemeinde Söchtenau ertösst aufgrund 

des Baugesetzbuches (BauGB) , 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BouNVOJ. 
der Verordnung Ober die Ausarbeitung der Bauleitplöne und die Darstellung des Inhalts (PlanzV 90), 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BoyBO), 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchGI i.V.rn. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

in der jeweils zurn Datum des Satzungsbeschlusses letztgültigen Fassung diesen Bebauungsplan als 
Satzung. 

Verfahrensvermerke 

Aufstellungsbeschluss gern. §2111 BauGB 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit §3(11 BouGBI 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Tröger 
öffentlicher Belange § 411) BouGB 

öffentliche Auslegung gem. §3(2) BouGB 

Beteiligung der Behörden und der Tröger 
öffentlicher Belange gern. §4(21 ßouGB 

Satzungsbeschluss gern. § 10( I) BauGB 

, den • .J.tr?.: ... :~ ......... . 

t.41✓.¼..!(]! .. l!.c.{." 
nhord Summerer, Erster ~eistor 

am 28.05.2020 

vom 07.07.2020 bis 07.08.2020 

vom 07.07.2020 bis 07.08.2020 

vom 29.03.2021 l bis 29.04.2021 

vorn 29.03.2021 Ibis 29.04.2021 

am 01.06.2021 
"'(..,..., 

•~ 1r ·,, 
~ ,, l , ,. -
' 1 ~ 

l ,,. 

Mit der Bekanntmachung tritt die Bebauungsplonönderung in Kratt, 
Gleichzeitig wird der Bebauungsplan „Fischerstüberl-Krottenmühl" in der Fassung vom 10.01.2006 un 
wirksam und durch die Änderungsplanung ersetzt. 
Bebauungsplonönderung und Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde Söchtenau auf. 
Jedermann kann sie wöhrend der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Rechtsfolgen des§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BouGB und die§§ 214 und 215 BauGB 
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
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